
 
 
 

 
Tierpatenschaftsvertrag 

 
Hiermit übernehme ich die Patenschaft über das Tier mit dem Namen: ______________________ 

Der Patenschaftsbeitrag beträgt __________ Euro für die Dauer eines Jahres. Sobald der 

Patenschaftsbeitrag überweisen/abgebucht wurde, erhalte ich die Patenschaftsurkunde. 

 
 
 
Name:       Vorname: 

 

Geburtsdatum:      Beruf: 

 

Postleitzahl:      Ort: 

 

Straße/Nr.: 

 

Telefon privat:      Email: 

 

Die Informationen und Bedingungen zur Tierpatenschaft im Zoo Safaripark Stukenbrock habe ich 
gelesen. Die Bedingungen werden Teil des Tierpatenschaftsvertrages, die ich hiermit anerkenne. 

 

Den Patenschaftsbeitrag werde ich wie folgt bezahlen: 

� Ich überweise den Patenschaftsbeitrag zum _________________ auf das Konto 
Deutsche Bank AG Bielefeld (BLZ 480 700 20) Kto.-Nr. 0602 888 

� Der Patenschaftsbeitrag soll abgebucht werden, und zwar  

� ____________ Euro als einmaliger Betrag 
 

� ____________ Euro monatlich ab dem ____/__________ 200__ 

 

� dazu erteile ich die Einzugsermächtigung von meinem Konto: 

 
 
Kontoinhaber:      Bank: 
 
 
 
Kontonummer:      Bankleitzahl: 
 
 
 
Ort/Datum      Unterschrift 
 

Der Patenschaftsantrag wird angenommen: 
 

 

 

Ort/Datum     Unterschrift des Safariparks 
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Bedingungen zur Tierpatenschaft im Zoo Safaripark Stukenbrock 
 

 

Die Tierpatenschaft wird unter folgenden Bedingungen geschlossen: 

 

1. Der Patenschaftsbeitrag ist je nach Tierart unterschiedlich bemessen. Der Beitrag dient der 

Förderung und Pflege der jeweiligen Tierart im Zoo Safaripark Stukenbrock. 

2. Die Patenschaft gilt für 12 Monate ab Zahlungseingang des Patenschaftsbeitrages. Eine 

monatliche Teilzahlung des Beitrages ist per Lastschrift-Einzug möglich.  

3. Alle Paten erhalten eine persönlich ausgestellte Urkunde über die Patenschaft. Alle Paten 

werden auf einer Tafel bzw. auf geeignete Art im Tierbereich des Safariparks genannt. 

4. Für die Dauer Ihrer Patenschaft erhalten Sie eine Safaripark-Dauerkarte, die Sie zum freien 

Eintritt in den Zoo Safaripark Stukenbrock berechtigt. 

5. Die Patenschaft endet automatisch mit Ablauf des vereinbarten Zeitraums. Sie kann 

jederzeit verlängert werden. 

6. Die Paten erhalten keinerlei Ansprüche auf das Tier, für das sie die Patenschaft 

übernommen haben. Die Haltung und Unterbringung des Tieres bleibt weiterhin Aufgabe 

des Zoo Safariparks Stukenbrock. Ein Tier kann mehrere Paten haben. 

 

 

Sonderregelungen für Patenschaften ab einem Beitrag von 1.000 Euro: 

Zusätzlich zu den oben genannten Bedingungen gelten für eine Tierpatenschaft ab 1.000 Euro pro 

Jahr folgende Zusatzvereinbarungen: 

Die Paten werden zu einem kostenlosen VIP-Wochenende in den Zoo Safaripark 

eingeladen. Die Leistungen des VIP-Wochenendes beinhalten: 

 Freier Eintritt in den Zoo Safaripark an zwei aufeinanderfolgenden Tagen 

 Essen in unserem Restaurant 

 Übernachtung und Frühstück in einem Hotel am Ort 

 Exklusive VIP-Führung im Jeep mit Stallbesichtigung und Fütterung der Tiere 
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